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4 Staat und Recht im Fokus der Philosophie

Vorwort

Das vorliegende Lektüreheft wurde für das Lehrplanthema Staat und Recht, 
Gymnasiale Oberstufe, erarbeitet. Es enthält Texte, die ergänzend zu den vor-
handenen Lehrbüchern Verwendung finden können.

Staat und Recht standen seit der Antike immer wieder im Fokus philosophi
scher Reflexion. Heute beschäftigt sich zudem eine ganze Reihe von Fachwissen-
schaften mit diesem Thema. Weges des limitierten Umfangs des Lektüreheftes 
ist eine strikte Textauswahl erforderlich. Aufgenommen wurden überwiegend 
Auszüge aus klassischen Texten der politischen – und Rechtsphilosophie . Auf eine aus
führliche Kommentierung dieser Originaltexte wurde verzichtet. Der Einfüh-
rungsteil enthält lediglich kurze biographische Angaben und wenige erläuternde 
Hinweise zu Grundzügen des dargestellten Ansatzes. Allerdings sind die Quel-
lentexte mit Zwischenüberschriften versehen und auf diese Weise aufbereitet 
worden. Zudem findet sich am Schluss des jeweiligen Abschnitts ein umfang-
reicher, direkt auf den Text bezogener Fragenteil . Außerdem werden hier weiter-
führende Aufgaben formuliert und Projektvorschläge  unterbreitet.

In der Anordnung folgt die Auswahl relevanter staatsphilosophischer Ansät-
ze den großen Epochen der Menschheitsgeschichte. Gleichwohl kommt natür-
lich auch sie nicht ohne systematischen Kompass aus. Zugrunde liegt die An
nahme, dass es gewisse durchgehende Linien in der philosophischen Reflexion 
über Staat und Recht gibt. Solche übergreifenden Fragestellungen, an denen sich 
die Textsammlung inhaltlich orientiert, sind:

»» Was wird unter einem Staat verstanden?
»» Wie wird die Notwendigkeit staatlicher Herrschaft begründet? 
»» Worauf wird die Entstehung des Staates zurückgeführt?
»» Welche obersten Zwecke werden dem Staat zugeschrieben?
»» Wie wird der Einsatz staatlicher Gewaltmittel gerechtfertigt?
»» Welche Stellung haben Recht und Gesetz im Rahmen der politischen 

Ordnung?
»» Durch welche Art der Gesetzgebung soll gewährleistet werden, dass die 

Gesetze gerecht sind?
»» Wird die staatliche Macht als absolut angesehen oder plädiert man für 

ihre Begrenzung?
»» Welche Regierungsform wird als beste staatliche Verfassung angesehen?
»» Wie wird das Verhältnis von Freiheit und staatlicher Ordnung bestimmt?

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit dem Lektüreheft.
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5I.  Antike

I.	 Antike

Der Gerechtigkeitsstaat (Platon)

Platon (427–347 v. Chr.) entstammte einer vornehmen Athener Familie. Er war ein 
Schüler von Sokrates, dessen Schriften durch ihn überliefert sind. Nach Sokrates’ Tod 
unternahm Platon ausgedehnte Reisen, die ihn unter anderem nach Ägypten und Sizi-
lien führten. Auf diesen Studienreisen sah er sich immer wieder mit Auswirkungen tyran-
nischer Herrschaft konfrontiert. Nicht zuletzt auf Grund dieser Erfahrungen gründete 
Platon in Athen im Jahre 387 v. Chr. eine der ersten antiken Philosophenschulen. In dieser –  
»Akademie« genannten –Schule sollte, seinem Konzept vernunftgeleiteter Politik folgend, 
in dialogischer Form über den Ursprung und das Wesen des Staates nachgedacht werden. 

Diese Dialoge fanden ihren Niederschlag in seiner Schrift „Politeia“ („Der Staat“), 
bis heute eines der an meisten gelesenen und zugleich strittigsten Werke der politischen 
Philosophie. Platon lässt hier seinen Protagonisten Sokrates im Disput mit wechselnden 
Gesprächsteilnehmern nach Antworten auf die Frage suchen, woraus der Staat hervor-
geht und wie eine stabile staatliche Ordnung möglich ist. Eine solche Ordnung muss, so 
Platons Position, auf rational nachvollziehbaren Gerechtigkeitsvorstellungen beruhen. 
Platon selbst favorisiert die Gerechtigkeitsvorstellung, dass jeder im Staat entsprechend 
seinen natürlichen Fähigkeiten das Seinige tun und sich nicht in die Geschäfte der ande-
ren einmischen soll. Insbesondere der Wächterstand solle von anderen Aufgaben befreit 
werden. Dieser Ständestaat müsse zudem von einem Philosophenkönig an der Spitze 
regiert werden.

Ursachen der Entstehung des Staates

 Sokrates. Die Entstehung also des Staates ist meiner Meinung nach darauf 
zurückzuführen, dass der einzelne sich nicht selber genug ist, sondern vieler 
Helfer bedarf. Oder welchen anderen Anfang kannst du dir für die Gründung 
eines Staates denken?

Adeimantos. Keinen.
Sokrates. So zieht denn einer den anderen zur Hilfe, einen für dieses, einen 

anderen für jenes Bedürfnis, und die Mannigfaltigkeit der Bedürfnis lässt viele 
Genossen und Helfer sich auf einem Wohnplatz zusammenfinden, eine Zusam-
mensiedlung, der wir den Namen Staat geben. Nicht war?

Adeimantos. Gewiss.
Sokrates. Es teilt also gegebenenfalls der eine dem anderen von dem Seinen 

etwas mit oder empfänget von ihm, weil er das für vorteilhaft für sich hält.
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6 Staat und Recht im Fokus der Philosophie

Adeimantos. Allerdings.
Sokrates. So lass uns nun denn in Gedanken von Anfang an eine Stadt grün-

den. Was nun aber den Grund zu ihr legt, ist eben, wie dargetan, das Bedürf-
nis.

Adeimantos. Ohne Zweifel.
Sokrates. Das erste und größte Bedürfnis ist aber die Beschaffung der Nah-

rung um der Existenz und des Lebens willen.
Adeimantos. Sicherlich.
Sokrates. Das zweite dann die Beschaffung einer Wohnstätte, das dritte die 

von Kleidung und was dazu gehört.
Adeimantos. So ist es.
Sokrates. Nun wohlan, wie wird denn die Stadt einer solchen Leistung gewach-

sen sein können? Etwa anders als so, dass einer Landwirt ist, der andere Bau-
meister, der dritte Weber? […].

Adeimantos. Allerdings. […]
Sokrates. Dadurch steigert sich also die Leistung in jedem Fach, und alles ge-

lingt besser und leichter, wenn der einzelne nach seiner Anlage und zur rechten 
Zeit es verrichtet und von allem anderen die Hand fernhält.

Adeimantos. Ohne Zweifel.
(Platon: Der Staat. Reclam, Leipzig 1978, S. 108 f.)

Über die Notwendigkeit des Wächterstandes 

 Sokrates. Nun gestatten wir doch dem Schumacher nicht, sich zu unterfan-
gen, zugleich auch Landwirt zu sein […] und ebenso wiesen wir allen anderen ja 
nur ein Geschäft zu, für das er durch seine natürliche Anlage besonders befä-
higt war und bei dem er unter Verzicht auf alles andere sein Lebtag ausharren 
sollte, um durch diesen Betrieb unter richtiger Benutzung der gelegenen Zeiten 
seine Aufgabe gut zu erfüllen. Und nun die kriegerische Tätigkeit? Ist sie nicht 
von allerhöchstem Wert, wenn sie richtig vollzogen? Oder wäre sie so leicht, 
dass auch ein Landmann oder ein Schuster oder sonst ein Werkmann zugleich 
noch Kriegsmann sein kann […]? Oder braucht einer nur ein Schild in die Hand 
zu nehmen oder sonst eine Kriegswaffe oder ein kriegerisches Werkzeug, um 
von Stund’ ab ein Meister im Kampf als Schwertgerüsteter oder in sonst wel-
cher kriegerischer Kampfesart zu sein, während sonst das Ergreifen irgendeines 
Werkzeugs doch niemals einen zu einem Werkmeister oder Wettkämpfer ma-
chen wird […] ?

Glaukon. Dann wären wir den Werkzeugen zu großem Danke verpflichtet.
Sokrates. Also je wichtiger die Aufgabe der Wächter ist, um so mehr ist ihnen 
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93IV.  Ausgehendes 18. bis 20. Jahrhundert

Der Klassenstaat (Karl Marx)

Karl Marx (1818–1883) war ein entschiedener Kritiker der kapitalistischen Produk-
tions- und Herrschaftsverhältnisse im 19. Jh. Gemeinsam mit seinem Freund Friedrich 
Engels (1820–1895) hatte sich Marx im Vorfeld der Revolution 1848 der kommunistischen 
Bewegung angeschlossen und war deshalb in Deutschland politischen Verfolgungen aus-
gesetzt. Bis zu seinem Lebensende war er gezwungen, in London unter oft recht entbeh-
rungsreichen Umständen im politischen Exil zu leben. Marx und Engels fühlten sich in 
ihrem theoretischen Schaffen dem Anliegen der sich entwickelnden Arbeiterbewegung 
verpflichtet. Sie versuchten dieser Bewegung durch ihr Konzept des wissenschaftlichen 
Sozialismus ein Fundament zu geben. 

Bis heute beachtet wird Marx vor allem wegen seiner Schriften zur Politischen Öko-
nomie, insbesondere sein Hauptwerk „Das Kapital“ ist hier zu nennen. Daneben sind 
von Marx und Engels aber auch eine Reihe historischer und sozialphilosophischer Unter-
suchungen überliefert, in denen sie sich mit herkömmlichen Staatsauffassungen kritisch 
auseinandersetzen. Im Rahmen ihres Konzepts einer „materialistischen Geschichtsauffas-
sung“ wenden sie sich besonders gegen eine isolierte Betrachtung des Staats und der Frei-
heitsrechte – losgelöst von den ökonomischen Verhältnissen und den damit verbundenen 
Klassengegensätzen in einer Gesellschaft. Politische Macht ist für sie immer Ausdruck der 
Macht der ökonomisch herrschenden Klasse, der Staat in ihrer Zeit daher nichts anderes 
als das Machtinstrument der Bourgeoisie. Im Kommunismus hingegen, von ihnen als Ziel 
der proletarischen Bewegung postuliert, solle jegliche staatliche Herrschaft aufgehoben 
werden. Ein Mittel dazu sei die politische Herrschaft der Arbeiterklasse, die„Diktatur des  
Proletariats“. In seiner „Kritik des Gothaer Programms“ 1 wird von Marx diese Auffas-
sung dargestellt.

1 Bei dem Text „Kritik des Gothaer Programms“ handelt es sich um die grund-
sätzliche Kritik an einem 1875 in Gotha auf dem Vereinigungsparteitag ange-
nommenen Programm der deutschen Sozialdemokratie. Marx nimmt dieses 
stark von Ferdinand Lasalle beeinflusste Programm zum Anlass, seine eige-
nen staatstheoretischen Auffassungen in komprimierter Form darzulegen.

Kritik an der Forderung nach einem freien Volksstaat

 Ich komme jetzt zum demokratischen Abschnitt. […]
Zunächst […] erstrebt die deutsche Arbeiterpartei „den freien Staat“.
Freier Staat – was ist das?
Es ist keinesfalls Zweck der Arbeiter, die den beschränkten Untertanenver-

stand losgeworden, den Staat „frei“ zu machen. […]
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Die deutsche Arbeiterpartei – wenigstens, wenn sie das Programm zu dem 
ihrigen macht – zeigt, wie ihr die sozialistischen Ideen nicht einmal hauttief 
sitzen, indem sie, statt die bestehende Gesellschaft (und das gilt von jeder 
künftigen) als Grundlage des bestehendem Staats (oder künftigen, für künftige 
Gesellschaft) zu behandeln, den Staat vielmehr als ein selbständiges Wesen be
handelt, das seine eignen „geistigen, sittlichen, freiheitlichen Grundlagen“ besitzt.

Und nun gar der wüste Missbrauch, den das Programm mit den Worten „heu-
tiger Staat“, „heutige Gesellschaft“ treibt, und den noch wüsteren Missverstand, den  
es über den Staat anrichtet, an den es seine Forderungen richtet!

Die „heutige Gesellschaft“ ist die kapitalistische Gesellschaft, die in allen 
Kulturländern existiert, mehr oder weniger frei von mittelalterlichem Beisatz, 
mehr oder weniger durch die besondere geschichtliche Entwicklung jedes Lan
des modifiziert, mehr oder weniger entwickelt. Dagegen der „heutige Staat“ 
wechselt mit der Landesgrenze. Er ist ein andrer im preußisch-deutschen Reich 
als in der Schweiz, ein andrer in England als in den Vereinigten Staaten. „Der 
heutige Staat“ ist eine Fiktion.

Jedoch haben die verschiedenen Staaten der verschiedenen Kulturländer, trotz  
ihrer bunten Formverschiedenheit, alle das gemein, dass sie auf dem Boden 
der modernen bürgerlichen Gesellschaft stehn, nur einer mehr oder minder 
kapitalistisch entwickelten. Sie haben daher auch gewisse wesentliche Charak-
tere gemein. In diesem Sinn kann man vom „heutigen Staatswesen“ sprechen, 
im Gegensatz zur Zukunft, worin seine jetzige Wurzel, die bürgerliche Gesell-
schaft, abgestorben ist. 

Es fragt sich dann: Welche Umwandlung wird das Staatswesen in einer kom-
munistischen Gesellschaft erleiden? In andern Worten, welche gesellschaftliche  
Funktionen bleiben dort übrig, die den jetzigen Staatsfunktionen analog sind? 
Diese Frage ist nur wissenschaftlich zu beantworten, und man kommt dem 
Problem durch tausendfache Zusammensetzung des Worts Volk mit dem Wort 
Staat auch nicht einen Flohsprung näher.

Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt 
die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andre. Der ent-
spricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts andres sein 
kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats.

Das Programm nun hat es weder mit letzterer zu tun, noch mit dem zukünf-
tigen Staatswesen der kommunistischen Gesellschaft. Seine politischen Forde-
rungen enthalten nichts außer der aller Welt bekannten demokratischen Litanei: 
allgemeines Wahlrecht, direkte Gesetzgebung, Volksrecht, Volkswehr etc. […]. Es 
sind lauter Forderungen, die, soweit nicht in phantastischer Vorstellung über-
trieben, bereits realisiert sind. Nur liegt der Staat, dem sie angehören, nicht 
innerhalb der Reichsgrenzen, sondern in der Schweiz, den Vereinigten Staaten 


